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Redaktion 
 
Gemeindeverwaltung Wintersingen 
Danièle Quenzer 
Hauptstrasse 64 
4451 Wintersingen 
 
Tel. 061 976 96 50  
E-Mail d.quenzer@wintersingen.ch / gemeinde@wintersingen.ch  
 
Öffnungszeiten Gemeindekanzlei: 
Montag   18.00 – 19.30 Uhr 
Mittwoch 09.00 – 11.00 Uhr 
 
Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten: nach Vereinbarung 
 
Redaktionsschluss Ausgabe:  März  /  April                                     31. März 2021 
 Mai   /   Juni                                         9. Juni 2021 
 
 

Inseratekosten 
 
Maximal 1 Seite pro Inserat und Anlass. 
 

Einwohner    Auswärtige 
 

⅓ Seite  30.—     35.— 
½ Seite  40.—     50.— 
1 Seite  80.—     100.— 
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Bevölkerungsstatistik 
 
Wegzug 

Name, Vorname Wegzug per 

Schaffner Salome 31. Dezember 2020 

Alles Gute am neuen Wohnort. 
 

 

Todesfall 

Name, Vorname Verstorben am 

Wolf-Zürcher Angelia 19. Dezember 2020 

Wir entbieten den Angehörigen unser herzliches Beileid 

 

 

Stand der Bevölkerung in Wintersingen bei Redaktionsschluss: 632 

 

Die Publikation erfolgt auf Wunsch der Personen 

 
 
 
 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
 
Bekanntermassen findet die Fasnacht vom 22. – 24.02.2021 nicht statt. 
Auch in Wintersingen wurden alle Aktivitäten abgesagt.  
 
Dies bedeutet, dass die Gemeindeverwaltung am Fasnachtsmontag, 22.02.2021, 
normal von 18.00 – 19.30 Uhr für Sie geöffnet hat.   
 

Gemeindeverwaltung 
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Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Ausbildungsdarl ehen) 
 
Der Kanton Basel-Landschaft gewährt nach dem Grundsatz der Subsidiarität (d.h. die 
Kosten können weder durch Angehörige noch auf andere Weise aufgebracht werden) 
Ausbildungsbeiträge an folgende Ausbildungsrichtungen nach abgeschlossener obliga-
torischer Schulzeit und unter der Voraussetzung der Anerkennung der Ausbildungsstät-
te: 

• Berufslehren und Anlehren; 
• Fachhochschulen; 
• Fachschulen; 
• Höhere Fachschulen; 
• Maturitätsschulen; 
• Schulen für Allgemeinbildung; 
• Universitäten; 
• Vollzeitberufsschulen. 

 
Folgende Kategorien von Personen können sich um Ausbildungsbeiträge bewerben, 
sofern sie im Kanton Basel-Landschaft stipendienrechtlichen Wohnsitz haben: 

• Personen mit Schweizer Bürgerrecht einschliesslich Auslandschweizer und Aus-
landschweizerinnen mit Baselbieter Bürgerrecht; 

• Personen ohne Schweizer Bürgerrecht mit einer kantonalen Niederlassung 
(Ausweis C) oder einer Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) mit seit fünf Jahren 
legalem Status in der Schweiz.  

 
Besondere Bestimmungen gelten für anerkannte Flüchtlinge und EU-Bürgerinnen und -
Bürger (für Details verweisen wir Sie auf unsere Webseite oder unsere Telefonnummer 
061 552 79 99). 

Bewerbung / Formulare 
Gesuche um Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen sind auf einem besonderen Formu-
lar, das bei der Abteilung Ausbildungsbeiträge, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal (Telefon: 
061 552 79 99), bezogen werden kann, vollständig ausgefüllt innerhalb der vorgeschrie-
benen Frist (s. Endtermine weiter unten) der Steuerbehörde bei der Wohnsitzgemeinde 
der Eltern des Bewerbers oder der Bewerberin einzureichen. Von dieser wird sie nach 
Kontrolle der Angaben auf der ersten Seite und Eintrag der elterlichen Steuerfaktoren 
auf der letzten Seite direkt an die erwähnte Adresse weitergeleitet. 

Beilagen 
Wer sich zum ersten Mal um Ausbildungsbeiträge bewirbt, hat dem Anmeldeformular 
das Zeugnis der zuletzt besuchten Schule oder das zuletzt erworbene Abschlusszertifi-
kat oder -diplom beizulegen. Besteht ein Lehr- oder Ausbildungsvertrag, so ist davon 
ebenfalls eine Kopie mit einzureichen. Zwingend ist auf dem Anmeldeformular die 13-
stellige Sozialversicherungsnummer anzugeben. 
Sind die Eltern der sich bewerbenden Person gerichtlich getrennt oder geschieden, so 
muss ein Auszug aus dem entsprechenden Urteil mit Angaben über eine allfällige 
Kindszusprechung sowie über die gerichtlich bestätigten Kindsalimente beigelegt wer-
den. Personen ohne Schweizer Bürgerrecht müssen eine Kopie der Niederlassungsbe-
willigung beziehungsweise der Aufenthaltsbewilligung beifügen, anerkannte Flüchtlinge 
eine Kopie des sie betreffenden Asylentscheids mit Angaben über die Kantonszuwei-
sung. 
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Bezieht sich das Erstgesuch auf eine Zweitausbildung, also eine Ausbildung in einer 
anderen als der angestammten Berufsrichtung, so ist dies zudem der Kommission für 
Ausbildungsbeiträge gegenüber schriftlich und belegt zu begründen. 

Eingabefristen 
Gestützt auf § 16 Absatz 2 des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge werden für die Ein-
reichung der Gesuche folgende Termine festgesetzt, wobei der Zeitpunkt der Einrei-
chung bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern massgeblich ist: 

1. Auf den 28.02.2021 haben Gesuche für das Lehrjahr 2020/21 einzureichen: 
Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 2020 angetreten haben, oder bisherige 
Bewerber und Bewerberinnen, die in einem Vorjahr ihre Lehre begonnen haben. 

2. Auf den 30.04.2021 haben Gesuche einzureichen: 
Schüler, Schülerinnen und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten Janu-
ar, Februar, März oder April 2021 beginnen, oder bisherige Bewerber und Bewer-
berinnen, die in einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbildung begonnen 
haben. 

3. Auf den 31.08.2021 haben Gesuche einzureichen: 
Schüler, Schülerinnen und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten Mai, 
Juni, Juli oder August 2021 beginnen, oder bisherige Bewerber und Bewerberin-
nen, die in einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbildung begonnen haben. 

4. Auf den 31.10.2021 haben Gesuche einzureichen: 
Schüler, Schülerinnen und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten Sep-
tember, Oktober, November oder Dezember 2021 beginnen, oder bisherige Be-
werber und Bewerberinnen, die in einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Aus-
bildung begonnen haben. 

5. Auf den 28.02.2022 haben Gesuche für das Lehrjahr 2021/22 einzureichen: 
Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 2021 antreten werden. 
 

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Endtermine für die Abgabe des Formu-
lars bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern beziehungsweise des massgeblichen Eltern-
teils; wir empfehlen dringend eine frühzeitige Einreichung, da auf verspätete Anmeldun-
gen nicht eingetreten werden kann. 

Bisherige Bezüger und Bezügerinnen von Ausbildungsb eiträgen 
Wer im vorangehenden Ausbildungsjahr Stipendien oder Darlehen bezogen hat, erhält 
das Formular zur Erneuerung des Antrags im kommenden März/April zugestellt, sofern 
die ununterbrochene Ausbildung noch mindestens ein Jahr andauert. Nichtzustellung 
enthebt nicht von der Einhaltung der vorstehend ausgeführten Eingabetermine. 

Auskünfte und weitere Informationen 

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Ausbildungsbeiträge 
(Telefon: 061 552 79 99), Rosenstrasse 25, 4410 Liestal. Weitere aktuelle Hinweise zu 
Stipendien und Ausbildungsdarlehen finden Sie im Internet unter: www.afbb.bl.ch, die 
Mailadresse lautet: stipendien@bl.ch. 
 

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen 
Ausbildungsbeiträge 
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Corona-Hotline 
 

Die Corona-Hotline des kantonsärztlichen Dienstes ist in Betrieb. 

Unter der Telefonnummer 061 552 25 25 übernimmt die Hotline Fragen zu Isolation, 
Quarantäne, Reisequarantäne und weiteres.  
 
 
 
Entsorgungen 
 
Kehricht- und Grüngutabfuhr und Sperrgut  

Jeden Montagmorgen bis 07.00 Uhr 
 

Kehrichtsäcke, welche schon am Vortag oder noch früher an den Strassenrand gestellt werden, sind ein 
gefundenes Fressen für Tiere. 
Für am Vortag bereitgestellten Kehricht, benutzen Sie bitte einen schwarzen oder braunen Container 
(diese müssen nicht gechippt sein, jedoch die Säcke mit einer Abfallmarke versehen), ansonsten bitten 
wir Sie, den Kehricht erst am Morgen des Abholtages bereitzustellen. 
 

 
Papier- und Kartonsammlung 2021  

Mittwoch, 17. März 2021 
Mittwoch, 16. Juni 2021 
Mittwoch, 22. September 2021 
Mittwoch, 15. Dezember 2021 
 
Kunststoffsammlung 

Sammlung alle 14 Tage gemäss Abfallkalender GAF 
 
Elektro-Geräte, Leuchtmittel, Altöl, Altmetall, Bau sperrgut, unbrennbare Abfälle 

Samstag, 10. April 2021, 10.00 – 11.30 Uhr bei der Mehrzweckhalle 
Samstag, 06. November 2021, 10.00 – 11.30 Uhr bei der Mehrzweckhalle  
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4.5-Zimmer  Wohnung an der Hauptstrasse 48 zu vermieten 
 
 
 
     
     Nettomiete CHF 1‘174.— 
     Nebenkosten CHF 193.— 
     Bruttomiete CHF 1‘366.— 
 
 
 
 
 
 
Diese gemütliche Wohnung mit grosszügig gestalteten Räumen bietet Ihnen auf rund  
87 m2 folgenden zeitgemässen Standard: 
 
- Keramische Bodenbeläge in der Küche, im Korridor und im Badezimmer 
- Parkettboden im Wohnzimmer und Laminatboden in den Schlafzimmern 
- Moderne Küche mit Glaskeramikherd, Geschirrspüler und grossen Kühlschrank  
- Helles, grosszügiges Bad mit Doppellavabo, WC, Badewanne, Dusche und einem  
  Fenster 
- Gang mit zwei praktischen Einbauschränken 
- Balkon mit herrlicher Aussicht 
- Kellerabteil gehört zur Wohnung dazu  
- Einzelgarage kann für CHF 120.—dazu gemietet werden 
 
- Vermietung per sofort oder nach Vereinbarung 
 
         GRIBI Bewirtschaftung AG 
Interessiert?        Sperrstrasse 42 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!     4005 Basel 
         Tel.: 061 690 41 34 
 
www.gribi.com 
 
 
 
 
      Bestattungsunternehmen 
 
Bestattungsunternehmen   Bernhard Sutter 
      Rheinfelderstrasse 28 
      4450 Sissach 

      Tel.: 061 971 46 43      Handy.: 079 302 57 58  

      Bei Todesfall Tag und Nacht 

www.bestattungen-sutter.ch 
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Einwohnergemeindeversammlung 
 
Mangels beschlussreifer Traktanden entfällt die für Mittwoch, 17. März 2021 vorgesehe-
ne Einwohnergemeindeversammlung. Die nächste Einwohnergemeindeversammlung 
findet neu am Mittwoch, 16. Juni 2021 statt.  
 
Neubesetzung; Abwartin Stellvertretung  
 
Der Gemeinderat hat Frau Sarah Zuber per 01.01.2021 als Abwartin Stellvertretung im 
Schulhaus gewählt. 
 
Wir danken Frau Sarah Zuber herzlich für die Übernahme dieser Arbeit, wünschen viel 
Freude bei der Ausübung der Tätigkeit und freuen uns auf eine angenehme Zusam-
menarbeit.  
 
Der ehemaligen Schulhaus Abwartin Stellvertretung, Frau Yvonne Brodbeck, danken wir 
herzlich für ihre geleistete Arbeit.  
 
 
Optimierung Dorfeinfahrt Wintersingen – Rickenbache rstrasse  
 
Im Zusammenhang mit der Petition Tempo 30 auf Kantonsstrassen, hat der Gemeinde-
rat beim Kanton Basel-Landschaft eine Optimierung der Dorfeinfahrt Rickenba-
cherstrasse (Bereich Dorfmattstrasse – Staufenstrasse) angeregt.  
Im nun eingetroffenen Antwortschreiben teilt die Verkehrspolizei, Abteilung Verkehrssi-
cherheit mit, dass sie im besagten Abschnitt Verkehrsmessungen zur Erhebung der ge-
fahrenen Geschwindigkeit durchgeführt haben.  
Diese Messung hat ergeben, dass die massgebende Geschwindigkeit etwas erhöht ist. 
Dieses Geschwindigkeitsniveau ist zwar nicht erwünscht, aber aufgrund der örtlichen 
Situation auch nicht kritisch. Zudem ist bereits ein „Hinweis auf den gesetzlichen 
Rechtsvortritt“ markiert.  
Da aufgrund des geringen durchschnittlichen täglichen Verkehrs von unter 1‘000 Fahr-
zeugen erfahrungsgemäss verkehrsberuhigende Massnahmen (wie z.B. punktuelle 
Verengungen) nur eine geringe Wirkung auf das Geschwindigkeitsverhalten haben, 
sieht der Kanton Basel-Landschaft kurzfristig keine geeigneten Massnahmen zur Sen-
kung des Geschwindigkeitsniveaus vor. In Absprache mit den Fachstellen des Tiefbau-
amts ist deshalb vorgesehen, den überbreiten Strassenquerschnitt im Rahmen der 
nächsten Instandstellung zu korrigieren.  
 
 

Mitteilungen des Gemeinderates 
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Aufruf an die Hundehalter 
 
In letzter Zeit wurde in privaten Gärten vermehrt Hundekot gefunden. Diese Verunreini-
gung stört verständlicherweise die Eigentümer und diejenigen die es beseitigen müs-
sen. 
Die Hundehalterinnen und Hundehalter werden hiermit auf das Reglement über die 
Hundehaltung hingewiesen: 
§5 Verunreinigungen 
Die Hundehalterinnen und Hundehalter sind zur Beseitigung des Kots ihrer Hunde auf 
öffentlichem oder fremdem privatem Areal verpflichtet. 
 
Bei Verstössen kann gemäss §10 und §12 durch den Gemeinderat Massnahmen oder 
Strafen angeordnet werden. 
 
Bitte beachten Sie das Hundereglement der Einwohnergemeinde Wintersingen um ein 
sauberes Dorf zu gewährleisten.  
 
 
AV-Express 2021 / 1; Abschluss der Vervollständigun g der Gebäu-
deadressen gemäss Eidg. Gebäude- und Wohnungsregist er 
 
Im Auftrag des Amts für Geoinformation wurden neue Adressen für Autoeinstellhallen, 
Reservoirs sowie in einzelnen Fällen bei Neben- und Kleingebäuden vergeben. Die 
neuen Adressen dienen der Auffindbarkeit der Objekte für Rettungskräfte sowie zur 
Identifikation der Objekte im Verwaltungssystemen. 
Die zusätzlichen Adressierungen verursachen im Prinzip keine weiteren Anpassungen. 
Es ist jedoch wichtig Sie an dieser Stelle zu informieren, dass diese Adressen auch im 
Grundbuch eingetragen werden. 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung. 
Gebäudeadressen sind auf der Karte in GeoView BL (www.geoview.bl.ch) ersichtlich. 
Zusätzlich ist es in GeoView BL möglich, eine Grundstückbeschreibung zu generieren. 
Eine Anleitung dazu können Sie unter www.agi.bl.ch -> amtliche Vermessung -> ‚Weg-
leitung Grundstückbeschreibung‘ einsehen. 
 
 
Trinkwasserkontrolle 
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Stellenanzeige Bürgerratsschreiber/in 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mitteilungen der Bürgergemeinde 
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Mitteilungen der reformierten Kirchgemeinde 
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Mitteilungen der Vereine 
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Alle Veranstaltungen vorbehältlich der aktuellen Situation. Kurzfristige Änderungen, 
Verschiebungen oder Absagen sind jederzeit möglich.  
 
März       

       
      Anlass     Veranstalter 

5 Fr   Generalversammlung - verschoben   Kaffeetreff 
Musikverein  
Frauenverein 

7 So  Abstimmungen und Wahlen    

13 Sa  Generalversammlung   Frauenverein 

14 So  Gottesdienst „Brot für alle“   Kirchgemeinde 

17 Mi  Papier- und Kartonsammlung    

19 Fr  Generalversammlung   Männerriege 

20 Sa  Arbeitstag  Bastelnachmittag Kinder 
Pistolenclub /  
Frauenverein 

22 Mo  Generalversammlung   Spitex 

 
April       

       
      Anlass     Veranstalter 

1   Gründonnerstag    

2 Fr  Karfreitags-Gottesdienst  Karfreitag Kirchgemeinde 

4 So   Ostersonntag   
  

5 Mo  Ostermontag    

10 Sa  Entsorgungstag   Umweltschutzkommission 

11 So  Eierläset   Turnverein 

13 Di  Kaffeetreff   Frauenverein 

14 Mi  Bürgergemeindeversammlung   Bürgergemeinde 

15 Do  2. Arbeitstag   Pistolenclub 

25 So  Wybeizli im Räbhus   Fam. Degen 

28 Mi  
Farnsburg-Kreisschiessen in Or-
malingen 

 Generalversammlung Feldschützen 

 
 
 

 

Veranstaltungskalender 2021 


